
Ausferttgung

Anttsgericht LeipzilS

Zivlabteilung I

Aktenzeichen: 118 C 7198/13

VerkünJet an 22 11.2013

,. jr ,r :.i,., f1.1t_r.C.l I
Urkunds beäm terirn oer cÄihxssletie

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In clem Rechtsstreit

mbH,
die Geschäftsführer

- Klägerrn-

P-rozes sX svollm ä c lrtrgle-
Rechtsanwälte Hofbeck, Buchner & Collegen, Spittlertort;raben 13, 904219 Nürnb,:rg, Gz

131003,442 Kern/FlW

Un terb-e vo | | rrä-c h ti g te.
Rechtsanwälte Kahlert & Padberrg, Lampestraße g, 04107 Leipzig, Gz. 1334i 135T21 AP

gegen

IVersicherurrg AG,
vertreten durch den Vorstarrdsvorsitzenden

Beklagte -

fu clz es shevollna; h tigte :

Rechtsanwälte

wenen Sr:harlensrrrsill2"'.:Jv' '

hat (ias Anrtsge'icht Leipzrg durch

Richter am Amtsrlericht Werhahn

v,ertreten durch
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auf Grund der mtindlichen Verhandluno vom 30.10.201 3 ant 22.11 .2013

für Recht erkannt:

1

Die Bekiagte wird verurteilt, an die Klägerin 414,11€ nebst Znsen in Höhe von 5 Prczentpunk-

terr über dem Basiszinssatz seit dem 02 06.2011 zu zahlen.

2.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen

3.

Das Urleil ist vorläufrg vollstreckl:ar

Beschluss:

Der Streitwert wird att 414,11 ELJR festgesetzt

Tatbestand

Von der Darstellung eines Tertbestandes wird nach $ 313a ltbs 1 ZPO abgr:sehen.
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Entsche idungsgründe

Die zuliissige Klage ist begründe1..

Der Kpigerin steht gegen clie Beklagte ein Anspruch auf [3ezahlung restlrcher Mretwagenko-

sten in Höhe von 414,11€ aus $$ 1 15 WG, 249 BGB zu.

Zwisch,en den Parteien steht nicht im Slreit, dass die Beklagte für sämtlichre der Unfallgegner

der Firma GmbH entstandenen Schäden in 'vollem Umfartg etn-

zustehen hat,

der Bel.rlagten

cja cier Verkehrsunfall, auf dem die Ansprüche beruhen, von der Fahrerin cles bet

versicherten Fahrzeuqes allein verschuldet wurde.

Entgegen der Au{Tassung der Beklagten umfasst der Scl^radensersatzanspruch etuch noch

weitere 41 4,1 1 € Mietwagenkosten

Enlgegen der Auffassung der Beklagten ist sie auch verpflir:htet, nach dern Scl-rwacke-Mtets-

preisspregel 201 1 berechnete Miertwagenkosten zu begleichen

Das Ge;richt erachtet, ancJers als die Beklagte, den Schwacke-Mietpreisspiegel atls ,:ine htnrei-

chernde Bemessungsgrundlage für eine Schadensschätzung hinsichtlich der Miertwagenko-

sten Zwar mag es sein, dass errne Schwäche des Schwercke-Mretpreisspiegels in der nicht

anonymen Erhebungsmethode zu sehen ist, die den einen oder anderen \/ermir:tet'dazu ver-

leitet haben mag, Preise anzugeben, deren Realisierung er sich wünschen würde ciie er aber

tatsächliclr nicht am Markt erziet. Dieser Schwache cles Schwacke-Mietpreissptegels kann

man jerJoch ohne weiteres dadurch Rechnung tragen, dass man auf die dort ausgeworfenen

Tarlfe [,leine weiteren Zuschläge für dre auf der l-land liegenden Mehraufwr:ndurgen im Unfal-

lersatzgeschäft vornirlrnt. Wie clie zahlreichen gerichtichern Verfahren beegen liegen tiiese

Mehraufwendungen jedenfalls in der deutlich erschwerten Durchsetzbark:eit der F:orderung.

Die Muhewaltung der Beitreibungt der Mretwagenkosten ist r:rheblich großer als im llelbstzahl-

erqeschäft.
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lm Übrigen wiegen die Schwächen der von der Beklagten bevorzugten Erlrebung des Fraur,

hofer Institutes erheblich schwerr:r. Das Fraunhofer lrrstitut berücksichtigt bei seiner Erltebung

auch Interrrettarife Der Geschädlgte nach einem Verkehrs;unfall kann ledoch dre ltufwendun-

gen ersetzt verlangen, die eir wirtschaftlich vernünftig denkender Geschädigter irt seiner Situa-

tion aulwenden würde Zu besonderen Sparbemuhungen zu Gunsten de:; Schädigers ist er

nicht verpflichtet Unzulässig ist auch die Kontrollerwägung, ob der Ges;clradigte, wenn er

wusstel, class er rlie Mretwal;enk,csten le2tlich selbst zahlen müsste, bereit wäre, lüietwagen-

kosten in der vereinbarten Höhe;zu bezahlen, da bei einem nichl verschuldr:ten \/erl<ehrsunfall

auch cer wirtschaftlich denkende Geschädigte weiß, dass letztlich nicht er fur diese Kosten

aufkonimen muss Es spricht einiges dafür, dass ein wirtschaftlich denkenrler Autornieter sich

heutzulage auch im Internet uber die dort möglicfren Preise irrformiert. Dies musrs er allerdtngs

als Geschädrgter eirres Verkehrsunfalls nicht tun. Eine Internetrecherche ist, abgr:seiren da-

von, dass, worauf die Beklagte z:u Recht hinweist, sie nicht für die Vergangenhe,it nröglich tst,

von daher in keinem Fall eirre taugliche Basis für eine Schätzgrundlage. Elei ihren Überlegun-

gen verrkennt die Beklagte fernerr, dass auch wirtschaftlic:h vernünftig denkentle Merrschen

nicht stets Leistungen zu cjem geringst möglichen Preis in Anspruch neirrtren \fuäre dies dte

Lebels;realität. r-rrüsste man bei einem Blick aus dem Fenster ausschließlich Fahrzeuge ost-

asiatis,:her Provenienz seheln. D'arüber hinaus wäre der E nzelhandel im \'rVesentlichen nicht

existerrt, sondern Käufe würden uber das Internet abgewickelt und beim Discounter getättgt.

Auch d e Beklagte wäre von Dir"ektversicherungen verdrärrgt worden. Wenn tlan nicht we-

sentlichen Bevölkerungsteilen de wirtschaftliche Vernunft absprechen will, ntLtss; man zur

Kenntrris nehmen, dass auch wirtschaftlich vernünftig denkende Menschen nic;ht stets und

ausschließlich das billigste am l\/arkt verfügbare Angebot wahrnehmen, sonder't ars den ver-

schredensten Grunden bereit sirrd, mehr als unbedingt nol:wendig für einer Leis:un3 auszLtge-

ben. Llmso weniger kann daher der schuldlos seiner Mobilität beraubte \'/erke,rrsteilnehnrer

verpflichtet sein, zu Gunsten der; Schädigers Recherchen und Bemühungen anzu:;tellen, unr

ja den gunstigsten arn Markt verfügbaren Preis zu erzie en. Tarife, die sich nnr:rhalb des

Schwarcke-fulietpreisspregels ber,vegen srnd unter dieserr Blickwinkel nicht wirtschaftlich un-

vernLinftrg

Dies fiihrt zu folgender Berechnrrng
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Die Wochenmiete der Klasse 4, die vier Klasse unter der von der Zedentin gelahrenen Fairr-

zeugklasse liegt, betragt im Postleitzalrlengebiel4T6 627,1i'.)0 €, hinzukommen l-laftungsbefrer-

ung fÜr 7 Tage ä 21,55 €,7 Tztge Zusalzfahrer ä 12,00 (",2 x Zustellurrgr und Abholung ä je

23,00'€ und 7 Tage Winterr,:ifen je 10,00 pro Tag, davon a[Lzuzielren sind 19 % t\4ehrwertsteu-

er, soclass ein Nettobetrag von t\21,72 € verbleibt, der noch über den abgerechnelen776,47 €

Itegt, sodass unter Berücks;rchtgung einer Zahlung von 359,00 € jedenl'alls oer geltend ge-

trachtr: Anspruch von 417,47 €t:.urZahlung noclr offen steht. Das Gericht erachtet anders als

die Be<lagte auch die Kosterrr, d,er auch beim verunfallten F:ahrzeug vorhandenen Flaftungsbe-

freiung, den Zusatzfahrer urnd die Zustellung und Abholung und die Winterreiferr für erstat-

turtgsfzihig Was den Zusat;zfahrer angeht, ergibt sich dies; schon daraus, dass, die Beklagte

ntcht behauptet, dass das Fahrzr:ug der Zedentin niemand ianderes hätte farhren dür-fen Wenn

aber dias Fahrzeug für mehrere Fahrer mangels Beschränl,i.ung der entsprechenden Versiche-

rurlcl zum Fahren zur Verfug]ung gestanden hat, gibt es keine Gründe, warum nunmehr nach

dern Schadensferll die Zedertin schlechter gestellt werden soll urnd lediglir:h noch ein Fahrer

das Fahrzeug fahren darf. Auclr die Kosten für Zustellung und Abholung sirrd erstattungsfähig,

da der Geschädigte nicht v€,rpflichtet ist von der Reparaturwerkstatt aus a,rf seirre l(osten hin

sich zutl Mietwagenunterne'hmen zu begeben. Wäre der \/erkehrsunfall nicht passrert, hätte

der Ge'schädigte sein Fahr;reug zur steten sofortigen Verfügung gehabt r-rnd frätte es auch

nicht von irgendwo abholen oder zuruckbringen mussen. lrn Übrigen mag es sein, dass Win-

terreifen zur vorgeschriebenen Standardausstattung an Wintertagen nrit Sclrrree: gehören

Das ärrdert nichts daran, da:;s diese Geld kosten und man entweder clie Zusatzkosten auf aile

Mterter tlber das Jahr verteilt abwälzt oder nur von den Mietern erhebt, die im Winterr ein Fahr-

zeuq anmieten, lvas durchaus seichgerecht erscheint.

Die Nebenforclerung rechtfertigt sich aus SS 2BO, 2BB BGB

Die f(os;tenentschreidung folgt ausi S 91 ZPO.

Die Entscheidr-rng zur vorläufigen Vollstreckbarkeitfolgt aus $$ 708 Nr. 11,1'11,713zPO
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Werhafrn
Richter am Amtsgericht

" 
.-..,,'.1't I. ,. ,. . , ,eipzig, 25.11 .2013

' /( .t l

i 't"' .-
i: ' '', ,Schmidt,. | .; Justizobersekretärir)

"-j:-.
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Sch laqworte Urteilsdaten barrk

l " Anmietung außerhalb Offnurrgszeiten

:r hufklärungspflicht Vermieter

I Pauschaler Aufschlaq für Urrfallersatz

Y\

X
Y

:

il

T'l

I]

rl

tl

t,.i

Direktvermittlung

E:E Eigenersparn is-Abzu g

Eirkundigu ng spflicht

Geringfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

Schwacke-M ietpreisspiegel

Fraun hofer-M ietpreisspiegel

Ciutachten

lVlietwagendauer

NA Nutzungsausfall

Rechtsanwaltskosten

Zuganglichkeit

i' I Selbstfahrerverm ietfal^ rze uo

TartnannalA

Grobe Fahrlässigkeit

Schadenminderu n gspf licht

Wettbewerbs rechU-verstoß

Zustellung/Abholung

Winterreifen

Navigation

Automatik

Anhängerku pplu ng

F ahrschulausrüstung

Kein M ittelwert Frau n h cfe.Schwacke

Mittelwert Frau n hofer-{lchwacke

U nfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonstiges

-l

lr'

I

-t\

F

i__l

:_l

it

i:

.]X rur,rnnsreduzierung/Versicherung

tl Rechtsdienstleistungsgesetz

l l Bestimmtheit der Abtretung

\ 
tnternetangebote


